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 Veröffentlicht am 07.09.1972

Norm

AngG §7 G

AngG §27 Z3 E3

Rechtssatz

Hat der Angestellte im Zeitpunkt der fristlosen Kündigung sein eigenes Unternehmen zwar gegründet, aber den

Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen, dann scheidet eine unerlaubte Konkurrenz jedenfalls dann aus, wenn der

Geschäftsgegenstand des Unternehmens so allgemein gehalten und weitgefaßt ist, daß keine im Sinne einer

drohenden Konkurrenz zu wertenden Schwerpunkte erkennbar sind, und der Arbeitgeber nicht geklärt hat, ob der

Angestellte ihm Wettbewerb machen werden.

Schlagworte

*D*, Konkurrenzverbot, Verletzung, Gründung, Entlassung, Verstoß, Wettbewerbsverbot, Geschäftszweig
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